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Art. 3 Persönlicher Geltungsbereich

Abs. 1 Dem Militärstrafrecht unterstehen:

(…)

Ziff. 7

Zivilpersonen oder ausländische Militärpersonen, die sich schuldig 
machen der landesverräterischen Verletzung militärischer Geheimnisse 
(Art. 86), der Sabotage (Art. 86a), der Schwächung der Wehrkraft (Art. 
94–96), der Verletzung militärischer Geheimnisse (Art. 106) oder des 
Ungehorsams gegen militärische und behördliche Massnahmen, die der 
Vorbereitung oder Durchführung der Mobilmachung der Armee oder der 
Wahrung des militärischen Geheimnisses dienen (Art. 107); .
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Fremder Militärdienst

• Dienst in einem fremden Heer oder in einer dem fremden Heer 
angegliederten Organisationseinheit 

• sowohl bei der Truppe «an der Front» als auch hinter der Front; Bsp:
– Armeewerkstätte;
– Werbestelle für Arbeitseinsatz; 
– in die Armee eingegliederte Rotkreuzorganisation (uniformierter 

Sanitätsdienst);
• in Kampfverbänden politischer Parteien, in Formationen Freiwilliger und 

in militärisch organisierten Untergrundbewegungen
• Entscheidend ist die Frage, ob der Täter der fremden Befehlsgewalt 

unterworfen ist
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Variante: Z hält sich seinen Verband zur Absicherung seines 

«Territoriums». Kurz nach Unterzeichnung des Vertrags kündigt M, 

weil, er etwas Besseres gefunden hat.
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